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A. Toppe: Militär und Kriegsvölkerrecht

In den Debatten um die Wehrmachtsausstellun-
gen wurde unter anderem die fehlende Auseinander-
setzung mit dem zeitgenÃ¶ssischen VÃ¶lkerrecht be-
klagt. Ohne die damals zulÃ¤ssige âharteâ Auslegung
der vÃ¶lkerrechtlichen Vorgaben zu berÃ¼cksichtigen,
kÃ¶nne die Rolle der Wehrmacht im Partisanenkrieg,
bei der wirtschaftlichen Ausbeutung der besetzten Ge-
biete oder der Behandlung der Kriegsgefangenen, nicht
angemessen beschrieben werden. Daraufhin wurden der
Ã¼berarbeiteten zweiten Ausstellung internationale Ab-
kommen wie die Haager Bestimmungen und Befehle
der Wehrmacht vorangestellt, allerdings ohne nÃ¤her
auf die HintergrÃ¼nde und ZusammenhÃ¤nge einge-
hen zu kÃ¶nnen. Trotz der groÃen Bedeutung der
zeitgenÃ¶ssischen Bestimmungen zum Besatzungsrecht
fÃ¼r die Einordnung und Bewertung der Politik der
Wehrmacht im besetzten Europa liegen nÃ¤mlich mit
Ausnahme einiger Ã¤lterer Studien â vor allem zu den
verbrecherischen Befehlen vor dem Angriff auf die So-
wjetunion â keine systematischen Untersuchungen vor;
im Gegensatz etwa zu den mittlerweile zahlreichen
BÃ¤nden Ã¼ber die Rolle der Wehrmachtjustiz im na-
tionalsozialistischen Staat.

Andreas Toppe stÃ¶Ãt also in ein denkbar span-
nendes Forschungsgebiet vor. Seine Studie entstand
im Rahmen des vor dem Abschluss stehenden For-
schungsprojekts des Instituts fÃ¼r Zeitgeschichte zur
Geschichte der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Vgl.
HÃ¼rter, Johannes, Hitlers HeerfÃ¼hrer. Die deut-
schen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjet-
union 1941/42, MÃ¼nchen 2006; Lieb, Peter, Konven-
tioneller Krieg oder NS-Weltanschauungskrieg? Krieg-
fÃ¼hrung und PartisanenbekÃ¤mpfung in Frankreich
1943/44, MÃ¼nchen 2007. Jetzt auch Pohl, Dieter, Die
Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche MilitÃ¤rbesatzung
und einheimische BevÃ¶lkerung in der Sowjetunion
1941-1944, MÃ¼nchen 2008. DemnÃ¤chst folgt eine Stu-
die von Christian Hartmann. Die wissenschaftliche Lite-
ratur ab 2004 wird in Toppes Studie leider nur sporadisch
berÃ¼cksichtigt. Die Lesbarkeit seines Werks hÃ¤tte
durch eine Angleichung des FuÃnotenapparates, den Ab-
druck der immer wieder genutzten vÃ¶lkerrechtlichen
Bestimmungen im Anhang sowie eine Trennung zeit-
genÃ¶ssischen Schrifttums von neuerer Literatur noch
verbessert werden kÃ¶nnen.
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ZunÃ¤chst bietet Andreas Toppe einen Ãberblick
zu der Entwicklung des Kriegsrechts in Deutschland
von 1899 bis 1933. AnschlieÃend werden die relevan-
ten Einrichtungen der Wehrmacht und der deutschen
Rechtswissenschaft eingehend vorgestellt und schlieÃ-
lich die Rezeption des Kriegsrechts anhand des rechts-
wissenschaftlichen Diskurses, der Richtlinien und Un-
terweisungen der Truppe in den 1930er-Jahren behan-
delt. Dabei konstatiert er eine weitgehende Orientierung
von Richtlinien usw. an vÃ¶lkerrechtlichen Vorgaben,
die allerdings in FÃ¼hrung und Truppe kaum verbrei-
tet worden seien. In ideeller Hinsicht orientierten sich
viele Befehlshaber vielmehr an der Kaiserlichen Verord-
nung vom 28. Dezember 1899, die ihnen weitgehende
Befugnisse zusprach, darunter auch die Bestrafung von
Widerstandshandlungen ohne Gerichtsverfahren â et-
wa durch die Exekution von Delinquenten. Eine âkri-
tische WÃ¼rdigungâ der deutschen KriegfÃ¼hrung im
Ersten Weltkrieg und eine Anpassung der deutschen Be-
stimmungen an das KriegsvÃ¶lkerrecht habe es in den
1920er- und 1930er-Jahren nicht gegeben. Vielmehr sei
das VÃ¶lkerrecht und insbesondere das Besatzungsrecht
im Ausbildungsbetrieb von Reichswehr und Wehrmacht
kaum behandelt worden, in dem verbreiteten Soldaten-
handbuch âDer Reibertâ auf lediglich anderthalb Sei-
ten. Allerdings nimmt das Thema noch in der Ausgabe
fÃ¼r die Bundeswehr von 1988 lediglich vier von 500
Seiten ein, ohne dass man aus diesem Grund gleich ei-
ne strÃ¤fliche VernachlÃ¤ssigung des wichtigen Themas
feststellen wollte.

âDer Soldat derWehrmachtâ, so Toppe, âwar der Ver-
treter eines Staates, der sich nach 1933 endgÃ¼ltig von
der VÃ¶lkerrechtsgemeinschaft abgesetzt hatte und ein
neues Recht propagierte. Dieses Recht blieb in seiner In-
tention unklar, ebenso wie das OrdnungsgefÃ¼ge zwi-
schen Staat, Partei und Gesellschaft. Das Unbestimm-
te wurde konstitutive Bedingung des MaÃnahmenstaa-
tes.â (S. 281f.) Damit ist das wesentliche Kennzeichen
fÃ¼r den Umgang mit dem KriegsvÃ¶lkerrecht im Na-
tionalsozialismus beschrieben, was fÃ¼r das Besatzungs-
recht in den besetzten Gebieten gravierende Folgen zei-
tigte. FÃ¼r die Wehrmacht wird zudem ein zielgerich-
teter Missbrauch des Kriegsrechts zur Barbarisierung
des Krieges festgestellt. Zumeist rangierte das nationa-
le Recht vor den vÃ¶lkerrechtlichen Bestimmungen, und
wie schon im Ersten Weltkrieg wurde es in wesentli-
chen Bereichen auf die besetzten Gebiete Ã¼bertragen:
âDie KontinuitÃ¤t im Rechtsdenken Ã¤uÃerte sich nicht
nur in der Handhabung des Art. 2 HLKO und in dem
entsprechenden RÃ¼ckgriff auf den Kriegsbrauch, son-

dern auch in derÃbertragung innerstaatlicher Rechtsver-
hÃ¤ltnisse auf fremdes, besetztes Territorium.â (S. 434)
Diese Ãbertragung unterwarf die Bewohner der besetz-
ten LÃ¤nder â entgegen dem vÃ¶lkerrechtlichen Prin-
zip der treuhÃ¤nderischen Verwaltung bis zur Friedens-
regelung â einer rigiden Rechtspraxis, die sich durch
eine extensive Auslegung der deutschen Bestimmun-
gen noch verschÃ¤rfte. Zwar gab es in dieser Fra-
ge durchaus Auseinandersetzungen innerhalb der deut-
schen Rechtswissenschaft, die aber fÃ¼r die Praxis der
Truppe kaum eine Rolle spielten, und mit Blick auf die
vÃ¶lkerrechtswidrige Anwendung des deutschen Straf-
rechts in den besetzten Gebieten brachte der âdeutsche
Gesetzgeber [â¦] das KunststÃ¼ck fertig, bei der Fest-
stellung rechtlicher Straftaten sich am VÃ¶lkerrecht zu
orientieren, deren strafrechtliche Sanktionierung aber
meist auÃerhalb von jeglichen Grundlagen internatio-
naler Vereinbarungen zu fÃ¼hrenâ (S. 243). In einem
umfangreichen Kapitel beschreibt der Autor diese Dis-
krepanz anhand einer Untersuchung des Umgangs mit
zentralen kriegsrechtlichen Bestimmungen im Polenfeld-
zug 1939, insbesondere des Kombattantenstatus. Hier-
zu bietet die Studie zahlreiche Urteile von Kriegsgerich-
ten und Hinweise zu den ganz unterschiedlichen Moti-
ven fÃ¼r Morde an polnischen Zivilisten. Zugleich ver-
weist Toppe darauf, dass bei âherkÃ¶mmlichenâ Strafta-
ten hÃ¤ufig eine Verfolgung eingeleitet worden sei, die in
vielen FÃ¤llen aber rasch ihre Grenze in rechtswidrigen
Vorgaben fanden, die der nationalsozialistischenWeltan-
schauung entsprangen, etwa der âRassenschandeâ.

Das Manko der Untersuchung ist der fehlende Ver-
gleich mit der Auslegung kriegsrechtlicher Bestimmun-
gen in den angelsÃ¤chsischen LÃ¤ndern, der Sowjet-
union, Italien oder Japan. Angesichts der erforderlichen
thematischen Eingrenzung und der FÃ¼lle des Materi-
als war diese BeschrÃ¤nkung sicher notwendig, gleich-
wohl hÃ¤tte man sich die dimensionale Erweiterung
der Perspektive und damit der Ergebnisse gewÃ¼nscht,
zumal auch die Radikalisierung im Umgang mit dem
VÃ¶lkerrecht ab 1941 nur angedeutet werden konnte.
DarÃ¼ber hinaus wÃ¤re eine Behandlung des tu quo-
que-Prinzips interessant gewesen, weil sich auch heut-
zutage aus der Frage der wechselseitigen Einhaltung
vÃ¶lkerrechtlicher Prinzipien gewichtige Probleme er-
geben. Zwar wird hÃ¤ufig und zur Dokumentation der
vermeintlich unzulÃ¤ssigen Auslegung im Deutschen
Reich auf Richtlinien oder HandbÃ¼cher der USA oder
Englands Bezug genommen, jedoch ohne dies in einen
systematischen Vergleich im zeitgenÃ¶ssischen Zusam-
menhang einzubinden. Ein Vergleich kann â gerade bei

2



H-Net Reviews

der BeschÃ¤ftigung mit dem VÃ¶lkerrecht â nicht un-
ter RÃ¼ckzug auf eine positivistisch-idealistische Per-
spektive und mit dem schlichten Verweis abgewiesen
werden, dass er nicht âstatthaftâ sei und die âNormen
des VÃ¶lkerrechts nach ihrer vollstÃ¤ndigen Einhaltung
verlangenâ (S. 284).

Mit Blick auf das Deutsche Reich ist von âfalschem
VerstÃ¤ndnisâ und âfalscher Auslegungâ die Rede (S.
243 und 266), und es werden âMarschrichtungenâ der
weiteren Entwicklung des Rechts reklamiert, die auch
im Deutschen Reich erkannt worden seien und in Vor-
schriften hÃ¤tten umgesetzt werden mÃ¼ssen. Das zeit-
genÃ¶ssische Kriegsrecht wird an einer âgÃ¼ltigenâ
Auslegung gemessen und nicht als ein oft diametral
unterschiedlicher Bewertung und permanentem Wandel
unterworfenes Konvolut von Bestimmungen vorgestellt.
Wie der VÃ¶lkerbund litt jedoch auch das Kriegsrecht
in der Zwischenkriegszeit international an einem ekla-
tanten Verlust an Ansehen. An anderer Stelle wird die-
se noch heute prekÃ¤re Problematik der Verbindlich-
keit vÃ¶lkerrechtlicher Vorgaben klar erkannt und be-
schrieben. Denn âfÃ¼r die Bestimmung einvernehmlich
anerkannter RechtsgrundsÃ¤tzeâ ist letztlich eine âan-
nÃ¤hernd gleiche Rechtsentwicklung bzw. Rechtsauffas-

sung in den meisten Staatenâ (S. 44) sowie die âÃber-
windung des staatlichen SouverÃ¤nitÃ¤tsdogmasâ (S.
40) Voraussetzung. Die Untersuchung liefert einige Hin-
weise dafÃ¼r, dass wÃ¤hrend des Zweiten Weltkrieges
selbst in den Demokratien das VÃ¶lkerrecht nationa-
len Belangen nachgeordnet und pragmatisch ausgelegt
wurde, zu schweigen von LÃ¤ndern wie Italien, Japan
oder der Sowjetunion. Auch der weltweite Diskurs um
den âTotalen Kriegâ vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen des Ersten Weltkrieges erscheint in dieser iso-
lierten Sicht allein als deutsche Debatte. In diesem Zu-
sammenhang hÃ¤tte etwa auf die UmstÃ¤nde der Recht-
fertigung des strategischen Bombenkriegs gegen Zivilis-
ten durch englische VÃ¶lkerrechtsexperten eingegangen
werden kÃ¶nnen. Der beschriebene deutsche Sonder-
weg und die explizit ânationale Haltungâ (S. 131) sollte
mit der Rechtspraxis anderer Diktaturen und der Demo-
kratien verglichen werden. Auf diese Weise kÃ¶nnten
die wichtigen Ergebnisse dieser Studie genutzt werden,
um weitere Erkenntnisse Ã¼ber die Ursachen und Hin-
tergrÃ¼nde einer ideologisch und pragmatisch beding-
ten AushÃ¶hlung traditioneller Prinzipien zu gewin-
nen. Eine zweifellos lohnende Aufgabe fÃ¼r weitere For-
schungen.
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